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Ortliche Bauvorschriften

. Geltungsbereich
Diese ortliche Bauvorschrift gilt fir den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 81. Sie gilt
nicht fir Garagen gemafR §12 BauNVO, untergeordnete Nebenanlagen gemaf §14 BauNVO und
untergeordnete Bauteile.

2. Dachform und -neigung

Zulassig sind nur Sattel- und Walmdacher mit folgenden Neigungswinkeln:
- in Baugebieten mit maximal 1 Vollgeschoss: zwischen 20° und 50°,
- in Baugebieten mit maximal 2 Vollgeschossen: zwischen 20° und 35°.

Hinweise

. Es gilt die Baunutzungsverordnung von 1990 in der Fassung vom 11. Juni 2013.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt teilweise innerhalb der Schutzzone 1l des
Wasserschutzgebietes Holdorf. In diesem Teil sind alle Verbote und Genehmigungsvorbehalte der
Schutzgebietsverordnung Uber die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes fur die Brunnen des
Wasserwerkes Holdorf zu beachten.

3. Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich des militarischen Flugplatzes Diepholz. Beim Einsatz von

Baukranen sind diese gesondert zur Priifung und Bewertung beim Luftfahrtamt der Bundeswehr,
Referat 1d, einzureichen. Des Weiteren gehen vom militarischen Flugbetrieb Emissionen,
insbesondere Larm, auf das Plangebiet aus. Auf diese Vorbelastung wird hingewiesen.

1. Hochstzulassige Zahl der Wohnungen in Wohngebauden gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

In den allgemeinen Wohngebieten mit Begrenzung auf maximal 2 Wohnungen in Wohngebauden
ist maximal 1 Wohnung je 300 m? Baugrundstulicksflache zulassig.

2. Garagen gemaR § 12 BauNVvVO

Garagen gemaf §12 BauNVO sind zwischen den StralRenbegrenzungslinien und den strallen-
seitigen Baugrenzen nicht zuldssig und missen zu den sonstigen Verkehrsflachen einen
Mindestabstand von 1 m einhalten. Entlang des Handorfer Mihlenbachs sind zwischen dem

Ostlichen Rand des Geltungsbereichs und den
zulassig.

3. Nebenanlagen gemaR § 14 BauNVO

Gebaude als Nebenanlagen im Sinne des §14

Baugrenzen Garagen gemaf §12 BauNVO nicht

BauNVO sind zwischen den Strallenbegrenzungs-

linien und den straenseitigen Baugrenzen nicht zuldssig und mussen zu den sonstigen
Verkehrsflachen einen Mindestabstand von 1 m einhalten. Entlang des Handorfer Miihlenbachs
sind zwischen dem &stlichen Rand des Geltungsbereichs und den Baugrenzen Gebaude als
Nebenanlagen im Sinne des §14 BauNVO nicht zul3ssig.

4. Hoéhe baulicher Anlagen

4.1 Hohenlage des 1. Vollgeschosses gem. § 9 Abs. 3 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Die Oberkante des FuRRbodens des 1. Vollgeschosses (ErdgeschossfertigfuRboden) muss
zwischen 0,20 m und 0,30 m Uber der Oberkante der angrenzenden Erschlieungsstral3e liegen.

4.2 Traufhdohe gem. § 18 BauNVO i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Als Traufhéhe gilt das Maf’ zwischen der Oberkante des ErdgeschossfertigfulRbodens (unterer
Bezugspunkt) und den aufieren Schnittlinien von AuRenwand und Dachhaut (oberer Bezugs-

punkt), jeweils in Fassadenmitte gemessen.

4.3 Firsthohe gem. § 18 BauNVO i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Als Firsthohe gilt das Mal} zwischen der Oberkante des Erdgeschossfertigfubodens (unterer
Bezugspunkt) und der Oberkante des Dachfirstes (oberer Bezugspunkt).

5. Uberschreitung der zulidssigen Grundfliche gemiR § 19 Abs. 4 BauNVO

In den allgemeinen Wohngebieten mit Begrenzung auf maximal 2 Wohnungen in Wohngebduden
darf die zulassige Grundflache durch die Flachen von Garagen und Stellplatzen mit ihren
Zufahrten gemaf § 12 BauNVO und Nebenanlagen gemaR § 14 BauNVO um bis zu 30 %

Uberschritten werden.

6. Fiuhrung von Versorgungsleitungen gemaRn

§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Versorgungsleitungen unterirdisch zu

verlegen.

7. Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelt-
einwirkungen und sonstigen Gefahren im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

In den festgesetzten Larmpegelbereichen Il und Il miissen bei Errichtung, Erweiterung, Anderung
oder Nutzungsanderung von Gebauden die Auflenbauteile von nicht nur zum vortibergehenden
Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Raumen die Anforderungen der DIN 4109 (Stand

01-2018) hinsichtlich der Schalldammung zum
mafigeblichen Aul3enlarmpegel erflllt werden:

im Larmpegelbereich |I:
im Larmpegelbereich Ill:

Schutz gegen AulRenlarm fir folgende

fur einen maf3geblichen Aulenlarmpegel von 55 bis 60 dB(A)
fur einen maRgeblichen AulRenlarmpegel von 60 bis 65 dB(A)

In den Uberwiegend zum Schlafen genutzten Raumen sind aulRerdem schalldammende Liftungs-
einrichtungen vorzusehen, wenn sie keine Luftungsmaoglichkeit auerhalb der Larmpegel-
bereiche Il und Ill oder auf der larmabgewandten Seite der Gebaude haben.

Gemeinde
Holdorf

N x
) e \ jf,:f
e )

% 7 U S

\( g = ca s ;l‘ia)(nhz;; \
ay fXa 'y, AL \/

&

.1:50.000

6 /BN
.‘( ‘
P NEA é‘

V@ L\

o e

- o,
) % it
7

\ )@

‘-:.\

A

Raumlicher
Geltungsbereich
des Bebauungsplane

A °

AR \' M. 1 : 5.000

Bebauungsplan Nr. 81
"Bakeesch I.2"

mit ortlichen Bauvorschriften

Satzungsbeschluss

MafB3stab 1 : 1.000 § 10 (1) BauGB




	BP 81 [B-Plan]
	BP 81
	Ü-Plan BP 81 AK 5
	Ü-Plan BP 81 TK 25


